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§ 65b GuKG Höherqualifizierung –
Setting- und zielgruppenspezifische

Spezialisierungen
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

1. (1)Für Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sind zur Höherqualifizierung, die

für die Ausübung von setting- und zielgruppenspezifischen Spezialisierungen gemäß § 17 Abs. 2 und 3

erforderlich ist, Spezialisierungsausbildungen nach den hochschulrechtlichen Regelungen im Mindestumfang von

60 ECTS-Anrechnungspunkten anzubieten. Die Spezialisierungsausbildungen haben theoretische und praktische

Ausbildungsinhalte zu umfassen.

2. (2)Spezialisierungsausbildungen gemäß Abs. 1 können als in sich geschlossene Studiengänge oder gestuft in

Lehrgängen mit Einzelabschlüssen angeboten werden.

3. (3)Bei Spezialisierungen mit mehreren Fachbereichen können diese auch getrennt in Fachbereichen angeboten

und absolviert werden, sie gelten jedoch als Spezialisierung gemäß Abs. 1 nur bei Absolvierung aller

vorgesehenen Fachbereiche.

4. (4)Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat durch Verordnung für

Spezialisierungsausbildungen gemäß Abs. 1 insbesondere

1. 1.die zu vermittelnden Qualifikationsprofile,

2. 2.die Mindestanforderungen an eine qualitätsgesicherte Ausbildung,

3. 3.die Zugangsvoraussetzungen

festzulegen.
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